
Allgemeine Ordnung Sommerzeit 01.04. - 31.08. 

Das Mitglied sowie seine Angehörigen und Gäste sind verpflichtet, alles zu 
vermeiden, was zu Unzukömmlichkeiten führt oder das Gemeinschaftsleben in der 
Gartenanlage stört. Dies betrifft besonders den Lärm. Lautsprecher sind so 
einzustellen, dass sie in der Nachbarschaft nicht störend wirken. 

Maschinen mit Benzinmotoren sind erlaubt zu folgenden Zeiten: 

Montag bis Freitag:  8.00bis13:00 Uhr und17:00 bis 19:00 Uhr 

Samstag:   8:00 bis 13:00 Uhr 

Maschinen mit Elektromotoren sind erlaubt zu folgenden Zeiten: 

Montag bis Freitag  7:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 21:00 Uhr 

Samstag   7:00 bis 15:00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen ist das Betreiben ganz untersagt 

Elektrobetriebene Teich - und Gartenpumpen mit geringem Geräuschpegel sind 
(von dieser Regelung ausgenommen) 

Die Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr in den Sommermonaten gilt als absolute Ruhezeit. 

 Ausnahmen zu allen Verboten können nur vom Vorstand bewilligt werden. 

Der Kontakt der Mitglieder untereinander sollte freundschaftlich und hilfsbereit 
sein, um das gute Einvernehmen im Vereinsinteresse zu erhalten. 

Der Garten und die unmittelbare Umgebung sollen jederzeit einen gefälligen 
Anblick bieten. Das Betreten fremder Grundstücke ist nur mit Einverständnis des 
Mitgliedes gestattet.  

Hunde sind auf den Hauptwegen anzuleinen 

Will ein Mitglied seinen Garten aufgeben, so hat er dies dem Vorstand rechtzeitig 
schriftlich bekannt zu geben. 

Das Vereinsbüro ist jeweils samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr geöffnet! 

(siehe Aushang) 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 

 


